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Tagesordnungspunkt: 

Besetzung des Partnerschaftsausschusses - Berufung von Mitgliedern 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Der Rat bestätigt die Berufung von Frau Ingrid Scholz, Imkerweg 19, Großenkneten, 

und Herrn Heiner Reineberg, Webskamp 29, Großenkneten, in den 

Partnerschaftsausschuss der Gemeinde Großenkneten. 

 

Der Rat nimmt die Mitgliedschaft von Frau Sarina Privitelli, Bödekerstraße 6, Diepholz, 

als Vertreterin der Gemeindejugendpflege für die Dauer der Elternzeit der Leiterin der 

Gemeindejugendpflege, Frau Carina Kriegel, zur Kenntnis. 

 

 

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Der Partnerschaftsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss der Gemeinde Großenkneten zur 

Förderung der internationalen Partnerschaft zwischen der Gemeinde Großenkneten und 

ausländischen Gemeinden, besonders auf kulturellem, sportlichem und gesellschaftlichem 

Gebiet. 

 

Nach § 3 der Satzung des Partnerschaftsausschusses gehören diesem 15 Mitglieder an. Der 

Bürgermeister ist Mitglied kraft Amtes. Die weitere Besetzung erfolgt aufgrund von 

Vorschlägen verschiedener Institutionen und Vereine aus der Gemeinde sowie der 

Verwaltung. 

 

Herr Johann Buchholz, Hespenbusch-Pallast, Am Gräberfeld 2, hat in der letzten Sitzung des 

Partnerschaftsausschusses am 20.09.2021 seinen Rücktritt aus dem Partnerschaftsausschuss 

erklärt. Darüber hinaus hat Frau Liesel Grallert, Huntlosen, Bunkenburger Weg 14, erklärt, 

aus dem Partnerschaftsausschuss ausscheiden zu wollen.  

 

Herr Johann Buchholz gehörte seit dem 21.02.2002 als Vertreter des Verkehrsvereins dem 

Partnerschaftsausschuss an. 

Der Verkehrsverein schlägt als Nachfolger Herrn Heiner Reineberg, Webskamp 29, 

Großenkneten, vor. 
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Frau Liesel Grallert gehörte dem Partnerschaftsausschuss seit dem 28.09.1998 als Vertreterin 

des Bürgervereins Huntlosen an.  

Der Bürgerverein Huntlosen hat bisher zwei Vertreterinnen gestellt. In Absprache mit der 

Vorsitzenden des Bürgervereins Huntlosen, Frau Hilke Müller, stellt dieser zunächst keinen 

weiteren Anspruch auf einen zusätzlichen Sitz im Partnerschaftsausschuss. 

 

Es können sodann Mitglieder auf Vorschlag des Partnerschaftsausschusses berufen werden. 

 

Frau Ingrid Scholz, Imkerweg 19, 26197 Großenkneten, ist gebürtige Evergemerin. Sie hatte 

sich bereits im Jahr 2018 zur Wahl in den Partnerschaftsausschuss gestellt. 

 

Aufgrund der persönlichen Nähe zur Partnergemeinde in Evergem wird Frau Ingrid Scholz 

verwaltungsseitig als Nachfolgerin von Liesel Grallert vorgeschlagen. 

 

Die Leiterin der Gemeindejugendpflege, Frau Carina Kriegel, befindet sich voraussichtlich 

bis 31.07.2024 in Elternzeit. Frau Sarina Privitelli, Bödekerstraße 6, Diepholz, übernimmt in 

dieser Zeit vertretungsweise die Leitung der Gemeindejugendpflege. Sie hat sich außerdem 

bereiterklärt, für die Dauer der Elternzeit von Frau Kriegel deren Sitz im 

Partnerschaftsausschuss zu übernehmen.  

 

Der Partnerschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.03.2022 einstimmig Herrn Heiner 

Reineberg, Frau Ingrid Scholz sowie Frau Sarina Privitelli in den Partnerschaftsausschuss 

berufen. 

 

Nach § 2 der Satzung über den Partnerschaftsausschuss werden neue Mitglieder durch den 

Ausschuss berufen und durch den Rat bestätigt. 

 

Der Bürgermeister schlägt daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Rat bestätigt die Berufung von Frau Ingrid Scholz, Imkerweg 19, Großenkneten, und 

Herrn Heiner Reineberg, Webskamp 29, Großenkneten, in den Partnerschaftsausschuss der 

Gemeinde Großenkneten. 

 

Der Rat nimmt die Mitgliedschaft von Frau Sarina Privitelli, Bödekerstraße 6, Diepholz, als 

Vertreterin der Gemeindejugendpflege für die Dauer der Elternzeit der Leiterin der 

Gemeindejugendpflege, Frau Carina Kriegel, zur Kenntnis. 
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